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Index 

32/01 Finanzverfahren, allgemeines Abgabenrecht 

Beachte 

Anwendbar auf Streitbeilegungsbeschwerden hinsichtlich Streitfragen in einem Zusammenhang mit 
Einkommen oder Vermögen, das in einem Besteuerungszeitraum, der am oder nach dem 1. Jänner 2018 
beginnt, erwirtschaftet wird. 

Text 

Ersuchen um zusätzliche Informationen 

§ 25. (1) Die österreichische zuständige Behörde kann, sofern sie dies für die inhaltliche Prüfung der 
Streitfrage als erforderlich erachtet, die betroffene Person um weitere Informationen oder um die Vorlage 
von Beweismitteln ersuchen. § 14 gilt sinngemäß. 

(2) Die betroffene Person kann bei der österreichischen zuständigen Behörde anregen, gehört zu 
werden, Informationen zu übermitteln, Beweise vorzulegen oder Zeugen stellig machen zu dürfen. 
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